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1. Der Regierungsrat beschliesst die Änderung der Pflegeheimliste des 
Kantons Basel-Stadt per 1. Januar 2026. 

 

Begründung 
Gemäss Krankenversicherungsgesetz (Art. 39 Abs. 3 KVG) sind die Kantone 
dazu verpflichtet, im Bereich Pflegeheime eine bedarfsgerechte Angebots-
planung vorzunehmen und diese Institutionen auf einer Pflegeheimliste auf-
zuführen. In der neuen kantonalen Pflegeheimliste per 1. Januar 2026 resul-
tiert gegenüber dem bisherigen Stand eine Reduktion der Gesamtzahl der 
Pflegeplätze um 8 (-0.27%) von heute 3'001 Pflegeplätzen auf künftig 
2'993 Pflegeplätze. 
 

                                                                                           
 

 


